
 

 

G roße  K r e i s s t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  

 

N r . 128/21/GR 

 

Federführendes Amt Tiefbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Betriebsausschuss Stadtentwässerung 28.10.2021 öffentlich 
 

 
Aufhebung des Gestattungsvertrages, Übernahme Gebäude und Erwerb Photovoltaikanlage von 
der Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH im Zuge der Stilllegung der 
Klärschlammtrocknungsanlage 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Betriebsausschuss stimmt der Aufhebung des Gestattungsvertrages zwischen der Stadt 

Backnang (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) und der Städtische Klärschlammverwertung 
Backnang GmbH vom 15.06.2011 zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Klärschlammverwertungsanlage zum 30.11.2021 zu.  

2. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung übernimmt das Betriebsgebäude samt Außenanlagen der 
Klärschlammverwertung Backnang GmbH zum 30.11.2021 und erstattet hierfür einen Wertersatz 
in Höhe des Restbuchwertes von 651.221,53 Euro netto zzgl. 19% gesetzlich geschuldeter 
Umsatzsteuer von 123.732,09 Euro.  

3. Die auf dem Betriebsgebäude installierte Photovoltaikanlage der Klärschlammverwertung 
Backnang GmbH wird zum Restbuchwert von 51.692,09 Euro netto erworben. Der 
Eigentumsübergang erfolgt spätestens zum 30.11.2021, die Betriebsübergabe am 01.01.2022. 

 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto: I 8000-5555, I 8000-6666  
Für Vergaben zur Verfügung: 0 € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:  € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel: 826.646 € 

Deckungsmittel (PSK): I 8012-9803 706.088 € 
Deckungsmittel (PSK): I 8020-9032 120.558 € 
Deckungsmittel (PSK):  €  € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

10  
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Begründung: 

 
Stilllegung des Betriebs der Klärschlammtrocknung 
Auf der Grundlage der aktuell vorliegenden technischen, steuerrechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen muss davon ausgegangen werden, dass die Klärschlammtrocknung auch 
künftig nicht dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben sein wird. Vor diesem Hintergrund wurde ein 
wettbewerbliches Verfahren mit dem Ziel durchgeführt, die Klärschlammtrocknungsanlage zu 
veräußern. Dieses Verfahren musste mangels annehmbarer Angebote ergebnislos beendet werden. 
 
Auch die Möglichkeit, die Anlage zu wirtschaftlichen Konditionen zu vermieten, ist gescheitert, 
sodass eine Stilllegung der Anlage in der Aufsichtsratssitzung der Städtischen 
Klärschlammverwertung Backnang GmbH (KSV) sowie der Städtischen Holding Backnang GmbH am 
15.07.2021 beschlossen wurde. Die Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH wird 
rückwirkend zum 1. Januar 2021 mit der Städtische Holding Backnang GmbH verschmolzen.  
Zur Abwicklung der Klärschlammgesellschaft sollen die nachfolgenden Beschlusspunkte 
schnellstmöglich, jedoch spätestens zum 30.11.2021 vollzogen sein. 
 
1. Aufhebung des Gestattungsvertrags und Übernahme des Gebäudes 
Nach Würdigung der vertraglichen Bestimmungen des Gestattungsvertrages ist festzustellen, dass 
das zivilrechtliche Eigentum an dem Gebäude, in dem sich die Klärschlammtrocknungsanlage 
befindet, bei der Stadt Backnang (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) liegt.  
Durch die Aufhebung des Gestattungsvertrages fällt das wirtschaftliche Eigentum 
(Verfügungsgewalt) an Gebäude und Außenanlage an die Stadtentwässerung zurück. Die 
Stadtentwässerung erstattet der KSV im Zuge eines Wertersatzes den Restbuchwert dieser 
Anlagegüter als Verkehrswert. Das leere Gebäude soll vorerst als Lagerhalle dienen. Die weitere 
Nutzung der Halle wird im Zuge des Sanierungskonzeptes mit betrachtet. 
 
2. Erwerb der Photovoltaikanlage 
Die auf dem Betriebsgebäude installierte Photovoltaikanlage ist nicht als Gebäudebestandteil 
anzusehen und befindet sich als eigenständiger Vermögensgegenstand vollständig im Eigentum 
der KSV. Die Anlage soll daher zum Restbuchwert, der dem Verkehrswert entspricht, durch die 
Stadtentwässerung erworben werden. 
 
3. Finanzielle Auswirkung 
Die Übernahme des Gebäudes und der Erwerb der Photovoltaikanlage von der KSV erfolgt 2021 
außerplanmäßig. Deckungsmittel sind bei Konto I 8012-9803 HWPW RÜB 3 Obere Walke und I 
8020-9032 Kanalerneuerung In der Plaisir, Frankfurter Straße und Kölner Straße vorhanden. 
 
 
 
 
 


